
Baudirektion 
Kanton Zürich ARV/ 72 /2006 

VERFÜGUNG 

vom 16. Mai 2006 

Winterthur. 	Privater Gestaltungsplan „Schenkelwiese Süd" 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

Der Stadtrat Winterthur stimmte am 25. Januar 2006 dem privaten Gestaltungsplan 
„Schenkelwiese Süd" zu. Gemäss Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurs-
kommissionen des Kantons Zürich vom 23. März 2006 wurden gegen diesen Beschluss 
keine Rechtsmittel ergriffen. Mit Schreiben vom 5. April 2006 ersucht der Stadtrat 
Winterthur um Genehmigung der Vorlage. 

Das vorn Gestaltungsplan erfasste Gebiet befindet sich gemäss BZO 2000 (Volksab-
stimmung vom 4. März 2001) in der Wohnzone W2/2,0 mit Gestaltungsplanpflicht. Der 
vorliegende Gestaltungsplan schafft die planerischen Voraussetzungen für eine Über-
bauung mit Wohneigentum an ruhiger Lage. Die hohen städtebaulichen und architekto-
nischen Qualitäten der Überbauung wurden mit einem Architekturwettbewerb erreicht. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion v er fügt : 

1. 	Der private Gestaltungsplan „Schenkelwiese Süd", dem der Stadtrat Winterthur am 
25. Januar 2006 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. 	Der Bauherrschaft wird für die durch die Bearbeitung dieser Verfügung entstandenen 
Aufwendungen separat Rechnung gestellt. 

Zustelladresse: A.D.P. Architektur Design Planung, W. Ramseier, Seefeldstr. 193, 
8034 Zürich 
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(Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Zustelladresse. Ohne Ihren Gegenbericht 
innert 20 Tagen gehen wir davon aus, dass die Zustelladresse korrekt und zudem 
identisch mit der Rechnungsadresse ist). 

Staatsgebühr 	 Fr. 	696.00 
Ausfertigungsgebühr 	 Fr. 	48.00 

(Konto 8300.43100000 
Total 
	

Fr. 	744.00 	Auftrag 83120.40.210) 

III. Der Stadtrat Winterthur wird eingeladen, Dispositiv Ziffer 1 gemäss §§ 6 und 89 
PBG öffentlich bekannt zu machen. 

IV. Mitteilung an den Stadtrat Winterthur (unter Beilage von vier Dossiers), an die 
Kanzlei der Baurekurskommissionen (unter Beilage von einem Dossier) sowie an das 
Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers). 

Zürich, den 16. Mai 2006 
060404 /Ob1/Zst 

ARV Amt für 
Raumordnung und Vermessung 
Für den Auszug: 
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